
 

 

 

Kindertagespflegeperson 
werden 
 

Um als Kindertagespflegeperson tätig zu sein, muss 

das Jugendamt die Eignung festgestellt haben. 

 

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind: 

- Sie sind persönlich geeignet. 

- Sie sind volljährig. 

- Es gibt keine Einträge im erweiterten 

Führungszeugnis. 

- Sie sind körperlich und seelisch belastbar und 

legen ein Gesundheitsattest vor. 

-  Sie haben einen Impfstatus einschl. 

Masernschutzimpfung. 

- Sie haben mindestens einen Hauptschulabschluss 

oder einen Berufsabschluss. 

- Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse 

(mindestens Sprachniveau B2 nach Europäischem 

Referenzrahmen). 

- Sie können die Teilnahme an einem Kurs „Erste 

Hilfe am Kind“ nachweisen. 

- Sie haben vor der Tätigkeit eine 

Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen 

- Vor Aufnahme der Tätigkeit haben Sie eine 

Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen. 

 

Als einzelne Kindertagespflegeperson können Sie 

maximal fünf Kinder betreuen. In einem Verbund von 

zwei Kindertagespflegepersonen können bis zu zehn 

Kinder betreut werden. 

Ihre Finanzierung erhalten Sie durch das Jugendamt. 

 

Die Fachberaterinnen beraten Sie gern zu Fragen 

der Kindertagespflege und wie Sie 

Kindertagespflegeperson werden können. 

 

Weitere Informationen: 

 

berlin.de/jugendamt-

pankow/dienste-und-

leistungen/fd5/artikel.1319522.php 

Kontakt 

Bezirksamt Pankow von Berlin 

Fachdienst Kindertagesbetreuung 

Fröbelstraße 17, Haus 4 

10405 Berlin 

 

Post an: Postfach 730 113, 13062 Berlin 

 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin: 

 

https://www.berlin.de/jugendamt-

pankow/dienste-und-

leistungen/fd5/artikel.1307606.ph

p#Mitarbeiter%C3%BCbersicht 

 

Frau Geißler – Sachbearbeitung: 

nadin.geissler@ba-pankow.berlin.de 

 

Frau Heinze – Sachbearbeitung: 

beatrice.heinze@ba-pankow.berlin.de 

 

Frau Hoffmann – Fachberatung: 

christine.hoffmann@ba-pankow.berlin.de 

 

Frau Siebert-Hafa – Fachberatung: 

claudia.siebert-hafa@ba-pankow.berlin.de 

 

Frau Thieme – Fachberatung: 

sabine.thieme@ba-pankow.berlin.de 
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Was ist Kindertagespflege? 
 

Die Kindertagespflege ist ein gleichrangiges 

Angebot zur Betreuung in der Kita, vorrangig für 

Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr. In 

Kindertagespflegeeinrichtungen im Verbund kann die 

Betreuung und Förderung bis zum Schuleintritt 

erfolgen. 

 

Das Jugendamt prüft die 

Kindertagespflegeeinrichtungen und arbeitet mit 

diesen zusammen. 

 

Ihr Kind wird familiennah betreut und nach dem 

Berliner Bildungsprogramm gefördert. Die 

Kindertagespflegeperson hat die Möglichkeit, sich 

den Kindern besonders zuzuwenden. Sie kann die 

individuellen Bedürfnisse jedes Kindes 

berücksichtigen und betreut Ihr Kind die ganze Zeit. 

Das ist ein großer Vorteil, um sich über die 

Entwicklung Ihres Kindes eng auszutauschen. 

 

Eine Kindertagespflegeperson betreut bis zu fünf 

Kinder. Wenn sich zwei Kindertagespflegepersonen 

zusammenschließen, können sie bis zu zehn Kinder 

betreuen. Die Betreuung erfolgt entweder in der 

Wohnung der Kindertagespflegeperson, in 

angemieteten Räumen oder im Einzelfall auch bei 

Ihnen zuhause.  

 

Sie schließen mit dem Jugendamt einen 

Betreuungsvertrag für Ihr Kind ab. Das Jugendamt 

schließt für die Förderung und Betreuung Ihres 

Kindes einen Vertrag mit der 

Kindertagespflegeperson ab. Andere Verträge 

zwischen Eltern und Kindertagespflegeperson sind 

nicht nötig. 

 

https://www.berlin.de/sen/jugend/

familie-und-

kinder/kindertagesbetreuung/kind

ertagespflege/  

Anmeldung für die 
Kindertagespflege  
 

Wenn Sie einen Platz in einer Kindertagespflegestelle 

suchen, benötigen Sie einen Kita-Gutschein. Diesen 

beantragen Sie beim Jugendamt Ihres Wohnbezirks. 

Er gilt für Kitas und Kindertagespflegeeinrichtungen. 

 

 

https://www.berlin.de/jugendamt-

pankow/dienste-und-

leistungen/fd5/ 

artikel.1307606.php 

 

 

Einrichtungen der 
Kindertagespflege in 
Berlin Pankow 
 

Einen Überblick über die Pankower 

Kindertagespflegeeinrichtungen erhalten Sie im 

Internet: 

 

 

https://www.berlin.de/jugendamt-

pankow/dienste-und-

leistungen/fd5/einrichtungen-der-

kindertagespflege-in-berlin-

pankow-1352080.php 

 

Häufig gestellte Fragen 
 

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf 

unserer Internetseite: 

 

https://www.berlin.de/jugendamt-

pankow/dienste-und-

leistungen/fd5/haeufig-gestellte-

fragen-1318436.php 

 

Individueller Förderbedarf 
 
Die Kindertagespflege ist besonders geeignet für 

Kinder mit einem individuellen Förderbedarf. Ein 

individueller Förderbedarf kann wegen 

- einem erhöhten Pflegebedarf (z.B. Erkrankung) 

- des Entwicklungsstandes, auch in Folge einer 

Fluchterfahrung 

- der familiären Situation 

- einer Behinderung 

bestehen. Hierüber können Sie mit einer 

Fachberaterin sprechen. 
 

Ergänzende 
Kindertagespflege 
 
Wenn Sie für Ihr Kind aufgrund Ihrer beruflichen 

Situation eine längere Betreuung benötigen, und die 

Kita, die Kindertagespflegeeinrichtung oder die 

Schule nicht die gesamte Betreuungszeit abdeckt, 

können Sie bei Ihrem Jugendamt ergänzende 

Kindertagespflege beantragen. 
 
Das Jugendamt prüft dann, in welchem Umfang die 

ergänzende Betreuung benötigt wird und ob dies mit 

dem Wohl des Kindes vereinbar ist. 
 
Die Eignung der Betreuungsperson überprüft das 

Jugendamt. Die Betreuungsperson betreut Ihr Kind in 

der Regel bei Ihnen zu Hause.  
 

Kosten 
 
Ihnen entstehen durch die Betreuung in einer 

Kindertagespflegeeinrichtung keine Kosten. Sie 

zahlen für die Verpflegung Ihres Kindes monatlich 

23,00€ an das Jugendamt. Wenn Sie für Ihr Kind den 

berlinpass-BuT besitzen, legen Sie diesen im 

Jugendamt vor. Dann ist auch die Verpflegung 

kostenfrei. 
 
Die ergänzende Kindertagespflege ist für Kinder bis 

zur 3. Jahrgangsstufe der Grundschule kostenfrei. 


